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Grundung einer Personengesellschaft

Offene Gesellschaft (OG)

Grundlagen

Eine OG besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern, die alle fur die Schulden der Gesellschaft
unmittelbar und persénlich (also auch mit ihrem Privatvermdgen) haften.

Die Rechtsform der OG wird gerne fur kleine und mittlere Unternehmen gewahlt, bei denen die Gesell-
schafter bereit sind, Arbeit und Kapital einzusetzen.

Grindung

Eine OG entsteht durch einen Gesellschaftsvertrag, der zwischen den Gesellschaftern (mindestens
zwei) abgeschlossen wird. Als Gesellschafter kommen sowohl naturliche als auch juristische Personen
in Frage.

Fur den Gesellschaftsvertrag gibt es grundsatzlich keine gesetzlichen Formvorschriften. Auch ein
mundlicher Gesellschaftsvertrag ist moglich, wenngleich die Schriftform empfohlen wird. Im Gesell-
schaftsvertrag werden die Rechte und Pflichten der einzelnen Gesellschafter geregelt: Geschaftsflh-
rung, Gewinn- und Verlustbeteiligung, Vereinbarungen fur den Fall des Ablebens oder Ausscheidens
eines Gesellschafters oder die Aufldsung der Gesellschaft.

Im Gegensatz zum GmbH-Gesellschaftsvertrag ist der OG-Gesellschaftsvertrag nicht notariatsakt-
pflichtig.

Firma
Die Firma einer OG kann auf dreierlei Art gebildet werden:

B Personenfirma: Die Firma kann den Namen eines oder aller Gesellschafter enthalten.

B Sachfirma: Die Sachbezeichnung muss einen beschreibenden oder charakteristischen Bezug zu
einer unternehmerischen Tatigkeit haben.

B Fantasiefirma: Die Verwendung eines Fantasiewortes ist dann zulassig, wenn sie zur Kennzeichnung
des Unternehmers geeignet ist, Unterscheidungskraft besitzt und keine Angaben enthalt, die zur
IrrefGhrung geeignet sind.

Alle drei Arten haben die Gemeinsamkeit, dass sie zwingend den Zusatz ,offene Gesellschaft" oder
eine allgemein verstandliche Abkurzung dieser Bezeichnung, insbesondere ,0G", fuhren mussen.

Bei freien Berufen kann der Zusatz ,Partnerschaft’ gewahlt werden, wobei ein Hinweis auf den ausge-
Ubten Beruf enthalten sein muss. Bereits vor dem 1.1.2007 gegrindete OHGs kénnen den Rechtform-
zusatz OHG beibehalten.
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Firmenbuch

Die OG ist von den Gesellschaftern zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Zustandig ist jenes
Gericht, in dessen Sprengel die OG ihren Sitz hat.

Die Anmeldung hat folgende Angaben zu enthalten:

B Name und Geburtsdatum jedes Gesellschafters, allenfalls seine Firmenbuchnummer
B Name und Geburtsdatum der vertretungsbefugten Personen

B Beginn und Art der Vertretungsbefugnis

B die Firma und Rechtsform der Gesellschaft

B den Ort ihres Sitzes und die Geschaftsanschrift

B Geschaftszweig

B den Stichtag fur den Jahresabschluss

B den Zeitpunkt des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages und

B den Zeitpunkt, an dem die Gesellschaft ihren Betrieb aufgenommen hat.

Weiters ist der Anmeldung eine Musterzeichnungserklarung, die von den Gesellschaftern beglaubigt
zu unterfertigen ist, und allenfalls eine Bestatigung Uber das Erfullen der Voraussetzungen nach dem
Neugrundungsférderungsgesetz beizulegen.

Das Gericht hat die Anmeldung zu prufen und nimmt dann die Eintragung in das Firmenbuch vor.

Vertretung

Wenn der Gesellschaftsvertrag keine anderen Bestimmungen enthalt, ist aufgrund des Gesetzes jeder
Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, die Gesellschaft zu vertreten.

Auch wenn ein Gesellschafter von Vertretungs- oder GeschaftsfUhrungsbefugnissen per Gesell-
schaftsvertrag ausgeschlossen wird, kommt es zu keiner Haftungsbeschrankung dieses Gesellschaf-
ters gegenuber den Glaubigern.

Gewerberecht

Fur die erforderliche Gewerbeberechtigung (diese muss auf die Gesellschaft lauten) bedarf es einer
gewerblichen GeschaftsfUhrerin bzw. eines gewerberechtlichen Geschaftsfuhrers. Der gewerberechtli-
che Geschaftsflhrer kann entweder eine Gesellschafterin bzw. ein Gesellschafter der OG sein oder
eine vollversicherungspflichtige Arbeitnehmerin bzw. ein vollversicherungspflichtiger Arbeithnehmer,
die bzw. der in einem Arbeitsverhaltnis zur Gesellschaft steht, welches mindestens die Halfte der
wochentlichen Normalarbeitszeit ausmacht.

Sozialversicherung

Alle Gesellschafter einer gewerblich tatigen OG sind grundsatzlich GSVG-pflichtversichert.

Steuern

Die OG selbst ist weder korperschaftsteuerpflichtig noch einkommensteuerpflichtig. Ertragsteuerlich
ist sie kein eigenes Steuersubjekt. Es wird bloB der Gewinn der OG auf Ebene der Gesellschaft ermit-



telt und den einzelnen Gesellschaftern direkt zugerechnet. Einkommensteuerpflichtig sind somit die
Gesellschafter mit ihrem Gewinnanteil.

Erhalt der Gesellschafter von der OG Vergltungen - z. B. flr seine Mitarbeit oder die Uberlassung von
Wirtschaftsgutern —, so gelten diese als Gewinn, der dem Gesellschafter vorab ausgeschuttet wird.
Solche VergUtungen zahlen beim Gesellschafter zu den betrieblichen Einklnften und sind bei ihm
steuerpflichtig. Fur Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung wird ein Dienstverhaltnis zwischen
Gesellschafter und Gesellschaft nicht akzeptiert.

Kommanditgesellschaft (KG)

Grundlagen

Eine Kommanditgesellschaft besteht aus mindestens zwei Gesellschafterinnen bzw. Gesellschaftern,
von denen mindestens eine bzw. einer fur die Schulden der Gesellschaft unmittelbar und personlich
(also auch mit ihrem bzw. seinem Privatvermdgen) (= Komplementar) und mindestens eine bzw. einer
nur beschrankt in der Héhe ihrer bzw. seiner Vermodgenseinlage haftet (= Kommanditist). Kommanditis-
tinnen und Kommanditisten sind von der Geschaftsfuhrung ausgeschlossen und haben grundsatzlich
kein laufendes Informationsrecht.

Die Kommanditgesellschaft stellt gewissermaBen eine Sonderform der offenen Gesellschaft dar.
AuBer den Sonderregelungen fur den Kommanditisten kommen daher im Wesentlichen dieselben
Vorschriften wie fur die OG zur Anwendung. Beachten Sie deshalb auch die allgemeinen Ausfuhrun-
gen zur Gesellschaftsgrundung einer OG.

Grindung

Fur den Gesellschaftsvertrag gelten im Wesentlichen dieselben Regeln wie fur die OG. Ist der Komple-
mentar eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung, so entsteht eine sogenannte GmbH & Co KG.
Damit soll Uber die Rechtsform einer GmbH neben der Haftungsbeschrankung des Kommanditisten
auch eine beschrankte Haftung beim Komplementar erreicht werden.

Firmenbuch
Die Firma einer KG kann auf dreierlei Art gebildet werden:

B Personenfirma: Die Firma kann den Namen eines unbeschrankt haftenden Gesellschafters oder
aller unbeschrankt haftenden Gesellschafter enthalten.

B Sachfirma: Die Sachbezeichnung muss einen beschreibenden oder charakteristischen Bezug zu
einer unternehmerischen Tatigkeit haben.

B Fantasiefirma: Die Verwendung eines Fantasiewortes ist dann zulassig, wenn sie Leistungen oder
Produkte des Unternehmens bezeichnet, die sich unter dem gewahlten Namen im Geschaftsver-
kehr schon durchgesetzt haben.

Alle drei Arten haben die Gemeinsamkeit, dass sie zwingend den Zusatz ,Kommanditgesellschaft"
oder eine allgemein verstandliche Abkurzung dieser Bezeichnung, insbesondere ,KG*, flhren mUussen.
Wenn keine natUrliche Person unbeschrankt haftet, muss dieser Umstand aus der Firma erkennbar
sein. In diesem Fall handelt es sich um eine GmbH & Co KG.



Bei freien Berufen kann der Zusatz Partnerschaft gewahlt werden, wobei ein Hinweis auf den ausgeub-
ten Beruf enthalten sein muss.

Geschaftsfihrung

Das Gesetz sieht vor, dass jede unbeschrankt haftende Gesellschafterin bzw. jeder unbeschrankt haf-
tende Gesellschafter berechtigt und verpflichtet ist, die Gesellschaft zu vertreten. Im Falle mehrerer
unbeschrankt haftender Gesellschafter kdnnen im Gesellschaftsvertrag ein oder mehrere Gesellschaf-
ter von der Geschaftsfuhrung ausgeschlossen werden.

Kommanditisten sind nach dem Gesetz zur Geschaftsflhrung nicht berechtigt. Innen stehen bestimm-
te Kontrollrechte zu, die durch den Gesellschaftsvertrag abgeandert werden kénnen.

Gewerberecht

FUr die erforderliche Gewerbeberechtigung (diese muss auf die Gesellschaft lauten) bedarf es einer
gewerberechtlichen Geschaftsfuhrerin bzw. eines gewerberechtlichen GeschaftsfUhrers. Der gewerbe-
rechtliche Geschaftsfuhrer kann entweder ein voll haftender Gesellschafter der KG sein oder ein voll-
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer, der in einem Arbeitsverhaltnis zur Gesellschaft steht, welches
mindestens die Halfte der wdchentlichen Normalarbeitszeit ausmacht.

Sozialversicherung

Handelt es sich um eine KG, die Mitglied der Wirtschaftskammer ist, so unterliegen alle persdnlich haf-
tenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter der Pflichtversicherung nach dem GSVG (Gewerbliche
Sozialversicherung).

Ein Kommanditist einer KG kann ASVG-pflichtversichert sein, wenn er mit der Gesellschaft ein Dienst-
verhaltnis eingeht. Ist ein Gesellschafter nach dem 30. Juni 19098 Kommanditist einer KG geworden und
in der Gesellschaft mittatig, ohne jedoch ein echtes oder ein freies Dienstverhaltnis eingegangen zu
sein, ist er GSVG-versicherungspflichtig, unabhangig davon, ob die KG einen Gewerbeschein hat oder
nicht.

Steuern

Die KG selbst ist weder kérperschaftsteuerpflichtig noch einkommensteuerpflichtig. Ertragsteuerlich
ist sie kein eigenes Steuersubjekt. Es wird bloB der Gewinn der KG auf Ebene der Gesellschaft ermittelt
und den einzelnen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern direkt zugerechnet. Einkommensteuer-
pflichtig sind somit die Gesellschafter mit ihrem Gewinnanteil.

Erhalt der Gesellschafter von der KG Vergltungen - z. B. flr seine Mitarbeit oder die Uberlassung von
Wirtschaftsgutern —, so gelten diese als Gewinn, der dem Gesellschafter vorab ausgeschuttet wird. Sie
zahlen beim Gesellschafter zu den betrieblichen Einklnften und sind bei ihm steuerpflichtig.

Stand: 1. Janner 2024

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewahr fur die Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit der dargestellten Informationen Ubernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Innen im Rahmen
unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fur eine persdnliche Beratung zur Verfugung.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Inrem Smartpho-
ne die Code-CGrafik links und schon gelangen Sie zum gewunschten Bereich
auf unserer Homepage.




	Gründung einer Personengesellschaft
	Offene Gesellschaft (OG)
	Grundlagen
	Gründung
	Firma
	Firmenbuch
	Vertretung
	Gewerberecht
	Sozialversicherung
	Steuern

	Kommanditgesellschaft (KG)
	Grundlagen
	Gründung
	Firmenbuch
	Geschäftsführung
	Gewerberecht
	Sozialversicherung
	Steuern



